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Erläuterungen zum Formular NoVA 2

Der Normverbrauchsabgabe (NoVA) unterliegen Personenkraftwagen, Kombinationskraftwagen einschließlich Kleinbussen und 
Campingbussen (Klasse M1), Motorräder (Klassen L3e, L4e, L5e und L7e) mit einem Hubraum von mehr als 125 cm3 sowie 
andere Kraftfahrzeuge, die ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zur Personenbeförderung bestimmt sind, sofern das 
Kraftfahrzeug erstmals zum Verkehr im Inland zugelassen wird oder eine kraftfahrrechtliche Zulassung vorzunehmen wäre.

1. STEUERBARE VORGÄNGE

In folgenden Fällen müssen Sie als Privatperson selbst die Normverbrauchsabgabe beim Finanzamt anmelden
	 •	 wenn	Sie	ein	(neues	oder	gebrauchtes)	Kraftfahrzeug	zur	erstmaligen	Zulassung	im	Inland	selbst	importieren
	 •	 wenn	für	Sie	ein	bisher	nicht	NoVA-pflichtig	(z.B.	als	Nutzfahrzeug)	typisiertes	Kraftfahrzeug	erstmals	als	Personenkraftwagen	 
  oder Kombinationskraftwagen (einschließlich Kleinbus oder Campingbus) zugelassen wird
	 •	 wenn	ein	Kraftfahrzeug,	für	das	die	NoVA	vergütet	worden	ist,	neuerlich	zum	Verkehr	im	Inland	zugelassen	wird	(Reimport)
	 •	 wenn	ein	Kraftfahrzeug,	das	bereits	 im	Inland	zugelassen	war,	aber	nicht	der	NoVA	unterlag	oder	befreit	war,	neuerlich 
  zugelassen wird
	 •	 in	Fällen	der	Verwendung	eines	Kraftfahrzeuges	im	Inland,	welches	nicht	im	Inland	zugelassen	ist,	aber	nach	dem	Kraft- 
	 	 fahrgesetz	zuzulassen	wäre,	ausgenommen	es	wird	ein	Nachweis	über	die	Entrichtung	der	NoVA	erbracht

2. BEFREIUNGEN (§ 3 NoVAG 1991)

Unmittelbar steuerbefreit, sind

 •	 Kraftfahrzeuge,	die	auf	Grund	ihres	Antriebes	(insbesondere	Elektro	oder	Wasserstoff)	einen	CO2-Emissionswert	von	0	g/km	 
  aufweisen
	 •	 Kraftfahrzeuge,	die	von	Menschen	mit	Behinderung	zur	persönlichen	Fortbewegung	verwendet	werden,	sofern	bescheinigt	 
	 	 wird,	dass	der	Mensch	mit	Behinderung	für	das	Kraftfahrzeug	die	Steuerbefreiung	gemäß	§	4	Abs.	3	Z	9	Versicherungssteuer- 
	 	 gesetz	1953,	BGBl.	Nr.	133/1953,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	in	Anspruch	nimmt
	 •	 Kraftfahrzeuge,	 die	 als	 Einsatzfahrzeuge	 zur	 Verwendung	 durch	 eine	 Gebietskörperschaft	 im	 Bereich	 des	 öffentlichen	 
	 	 Sicherheitsdienstes	oder	der	Justizwache	sowie	durch	das	Bundesheer	zur	Erfüllung	seiner	Aufgaben	bestimmt	sind
	 •	 Bestimmte	völkerrechtlich	privilegierte	Personen	und	Einrichtungen

Im	Wege	der	Vergütung	befreit	sind,
	 •	 Begleitfahrzeuge	für	Sondertransporte
	 •	 Fahrschulkraftfahrzeuge
	 •	 Miet-,	Taxi-	und	Gästewagen
	 •	 Kraftfahrzeuge,	die	zur	kurzfristigen	Vermietung	verwendet	werden
	 •	 Kraftfahrzeuge,	die	für	den	Rettungsdienst	oder	als	Krankenwagen	verwendet	werden
	 •	 Leichenwagen
	 •	 Einsatzfahrzeuge	der	Feuerwehren
	 •	 Kraftfahrzeuge,	die	ausschließlich	zu	Erprobungs-	und	Entwicklungszwecken	durch	unternehmerisch	tätige	Fahrzeughersteller	 
	 	 oder	Fahrzeugentwickler	verwendet	werden
Vergütungsberechtigt	ist	die	begünstigte	Person,	die	das	Kraftfahrzeug	verwendet.	Der	Anspruch	auf	Vergütung	kann	innerhalb	
von	fünf	Jahren	nach	Eintritt	des	Vergütungstatbestandes	geltend	gemacht	werden.
Die	Befreiungen	im	Wege	der	Vergütung	können	nur	in	Anspruch	genommen	werden,	wenn	die	vorwiegende	Verwendung	(mehr	
als	80%)	für	den	begünstigten	Zweck	nachgewiesen	wird.	
Bitte	beachten	Sie,	dass	bei	Wegfall	der	begünstigten	Verwendung	(z.B.	bei	Verkauf	oder	Entnahme	eines	Taxis)	in	der	Regel	
eine	(erneute)	Steuerpflicht	nach	§	1	Z	4	NoVAG	1991	eintritt.

3. BEMESSUNGSGRUNDLAGE (§ 5 NoVAG 1991)

Bei	Erwerb	eines	neuen	Kraftfahrzeuges	aus	dem	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	ist	die	Bemessungsgrundlage	das	Entgelt.	Die	
Bemessungsgrundlage	umfasst	dabei	auch	Sonderausstattungen	sowie	das	Entgelt	für	eine	Erweiterung	der	Garantie.
In	den	anderen	Fällen	ist	die	Bemessungsgrundlage	der	gemeine	Wert.	Wird	ein	Gebrauchtfahrzeug	durch	einen	Nichtunternehmer	
im	Ausland	käuflich	erworben,	kann	grundsätzlich	der	Kaufpreis	als	gemeiner	Wert	herangezogen	werden.	Es	hat	 jedoch	ein	
Vergleich	mit	den	Notierungen	auf	 im	 Inland	anerkannten	Fahrzeugbewertungslisten	 (z.B.	Eurotax	oder	Autopreisspiegel)	 zu	
erfolgen.	 Als	 gemeiner	 Wert	 gilt	 dabei	 der	 Mittelwert	 zwischen	 dem	 Händler-Einkaufspreis	 und	 dem	 Händler-Verkaufspreis	
(jeweils	ohne	Umsatzsteuer-	und	Normverbrauchsabgabekomponente).	Liegt	der	Kaufpreis	unter	dem	(Fahrzeugbewertungslisten)	
Mittelwert,	 bildet	 dieser	Mittelwert	 als	 gemeiner	Wert	 die	NoVA-Bemessungsgrundlage.	Der	Grund	 für	 eine	 Abweichung	 des	
Kaufpreises	 vom	 Fahrzeugbewertungslisten-Mittelwert	 bzw.	 das	 Vorliegen	 eines	 geringeren	 gemeinen	 Wertes	 muss	 konkret	
nachgewiesen werden, um den niedrigeren Kaufpreis als Bemessungsgrundlage heranziehen zu können.
Wird	ein	Gebrauchtfahrzeug	im	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	bei	einem	befugten	Fahrzeughändler	erworben,	dann	gilt	grund-
sätzlich	der	Anschaffungspreis	als	gemeiner	Wert.
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4. GEBRAUCHTFAHRZEUGE AUS DEM ÜBRIGEN GEMEINSCHAFTSGEBIET

Bei	Gebrauchtfahrzeugen,	die	unmittelbar	aus	dem	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	in	das	Inland	gebracht	werden	und	im	übrigen	
Gemeinschaftsgebiet	 zugelassen	 waren,	 ist	 jene	 inländische	 Rechtslage	 für	 die	 Berechnung	 der	 NoVA	 anzuwenden,	 die	 im	
Zeitpunkt	der	erstmaligen	Zulassung	im	übrigen	Gemeinschaftsgebiet	anzuwenden	gewesen	wäre,	wobei	für	die	Bonus-Malus-	
Berechnung	und	den	Abzugsbetrag	die	Wertentwicklung	des	Kraftfahrzeuges	zu	berücksichtigen	ist.
	 •	 Liegt	neben	dem	Entgelt	bzw.	dem	gemeinen	Wert	auch	ein	Neuwagenwert	vor,	so	ist	über	die	Wertentwicklung	zu	aliquotieren.  
	 	 In	diesen	Fällen	ist	für	den	Bonus-Malus	und	den	Abzugsbetrag	nur	der	prozentuelle	Anteil	anzusetzen.
	 •	 Liegt	neben	dem	Entgelt	bzw.	dem	gemeinen	Wert	kein	Neuwagenwert	vor,	so	ist	eine	Achtelung	durchzuführen.	Je	vollem	 
	 	 abgelaufenen	Jahr	wird	der	anzusetzende	Bonus-Malus	und	Abzugsbetrag	um	ein	Achtel	reduziert.	Nach	Ablauf	von	sieben	 
	 	 Jahren	bleibt	immer	ein	Achtel	stehen,	auch	wenn	bereits	acht	oder	mehr	volle	Jahre	abgelaufen	sind.	Der	Bonus-Malus	 
  kann sich somit nur auf den Betrag von einem Achtel reduzieren.
Gleiches	gilt	für	Gebrauchtfahrzeuge,	die	unmittelbar	aus	einem	Staat	des	Europäischen	Wirtschaftsraums	(EWR)	in	das	Inland	
gebracht	werden	und	die	bereits	im	EWR-Staat	zugelassen	waren.
Beispiel 1
Ein Fahrzeug wurde am 13. Juni 2010 in Deutschland zugelassen und wird am 14. August 2025 nach Österreich importiert.
Für die Berechnung der NoVA ist die am 13. Juni 2010 geltende Rechtslage maßgebend. Für die Bonus-Malus-Berechnung 
ist die Wertentwicklung des Fahrzeuges zu berücksichtigen.

Beispiel 2:
Ein Fahrzeug wurde am 10. März 2020 in Ungarn zugelassen und wird am 14. August 2025 nach Österreich importiert.
Für die Berechnung der NoVA ist die am 10. März 2020 geltende Rechtslage maßgebend. Für die Bonus-Malus-Berechnung 
und den Abzugsbetrag ist die Wertentwicklung des Fahrzeuges zu berücksichtigen.

5. NORMVERBRAUCHSABGABE FÜR EIN ZUVOR NOVA-BEFREITES KRAFTFAHRZEUG

Auch	in	Bezug	auf	Kraftfahrzeuge,	bei	welchen	der	Steuertatbestand	gemäß	§	1	Z	3	lit.	b	oder	Z	4	NoVAG	1991	ausgelöst	wird	
und	welche	zuvor	gemäß	§	3	NoVAG	1991	befreit	waren,	ist	jene	Rechtslage	für	die	Berechnung	der	NoVA	heranzuziehen,	die	
beim	Setzen	des	ersten	Steuertatbestandes	 in	Geltung	 stand.	Dabei	 ist	wiederum	 für	die	Bonus-Malus-Berechnung	und	den	
Abzugsbetrag	die	Wertentwicklung	des	Kraftfahrzeuges	zu	berücksichtigen.
Dies	gilt	gemäß	§	3	Abs.	1	Z	2	NoVAG	1991,	idF	BGBl.	I	Nr.	18/2021,	jedoch	nicht	für	Kraftfahrzeuge,	die	auf	den	Fahrzeughändler	
zugelassen	und	nicht	auf	öffentlichen	Straßen	verwendet	werden	(sogenannte	„Tageszulassung“),	da	für	diese	die	Anwendung	
des	§	6	Abs.	8	NoVAG	1991	explizit	ausgeschlossen	ist.	Für	diese	Kraftfahrzeuge	ist	die	Rechtslage	im	Zeitpunkt	der	neuerlichen	
Tatbestandserfüllung	maßgeblich.

6. GEBRAUCHTFAHRZEUGE AUS DEM DRITTLAND

Die	aktuelle	Rechtslage	mit	dem	aktuellen	Wert	des	Kraftfahrzeuges	ist	anzuwenden.
Beispiel:
Ein Fahrzeug wurde am 13. Juni 2010 in Amerika zugelassen und wird am 10. Mai 2025 nach Österreich importiert und zugelassen 
(es erfolgte auch keine Zulassung in einem anderen Mitgliedstaat).
Maßgebend ist die am 10. Mai 2025 geltende Rechtslage.

7. BERECHNUNG DER NORMVERBRAUCHSABGABE AB 1. JULI 2025

7.1 Motorräder
Als	Maßstab	für	die	Besteuerung	bei	Krafträdern	und	Kraftfahrzeugen	mit	zwei	oder	drei	Rädern	sowie	schweren	vierrädrigen	
Kraftfahrzeugen,	jeweils	mit	einem	Hubraum	von	mehr	als	125	Kubikzentimetern	(Klasse	L3e	bis	L5e	sowie	L7e,	"Motorräder")	
werden die CO2-Emissionen	nach	WMTC	(World	Motorcycle	Test	Cycle)	herangezogen.
Der	für	Motorräder	geltende	NoVA-Tarif	ist	in	§	6	Abs.	1	NoVAG	1991	geregelt.	Danach	bestimmt	sich	der	Steuersatz	in	Prozent	
nach	der	folgenden	Formel:		

(CO2-Emissionswert in Gramm je Kilometer minus 55 g) dividiert durch vier. 
Der Höchststeuersatz beträgt 30%.

Die	errechneten	Steuersätze	sind	auf	volle	Prozentsätze	auf-	bzw.	abzurunden.
Hat ein Motorrad einen höheren CO2-Ausstoß	als	150	g/km,	erhöht	sich	die	Steuer	für	den	die	Grenze	von	150	g/km	über-
steigenden CO2-Ausstoß	um	20	Euro	je	Gramm	CO2 pro Kilometer.

  7.1.1 Jährliche Änderungen
	 	 Bei	Motorrädern	wird	der	Wert	53	g	alle	zwei	Jahre	um	den	Wert	2	abgesenkt	(ab	2026:	auf	51	g,	ab	2028	auf	49	g,	…).

  7.1.2 Motorräder ohne CO2-Emissionswert
	 	 Liegt	für	Motorräder	kein	CO2-Emissionswert	vor,	berechnet	sich	der	Steuersatz	in	Prozent	nach	der	folgenden	Formel:

 Steuersatz in % = (Hubraum in cm3 – 100 cm3) x 0,02

	 	 Wird	vom	Antragsteller	der	entsprechende	CO2-Emissionswert	nachgewiesen,	ist	dieser	heranzuziehen.	Dieser	nachge- 
	 	 wiesene	Wert	muss	jedoch	zwingend	den	Vorgaben	des	WMTC-Messverfahrens	entsprechen.
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  7.1.3 Beispiele
  Beispiel 1:
  Motorrad: Tatbestandsverwirklichung (innergemeinschaftlicher Erwerb) am 10. November 2025
  Kaufpreis (netto) 3.000 Euro; CO2 100 g/km
  Berechnung Steuersatz: (100 – 53) = 47 / 4 = 11,75% - gerundet 12%
  Berechnung NoVA: 3.000 Euro x 12% = 360 Euro
  NoVA gesamt 360 Euro

  Beispiel 2:
  Motorrad: Tatbestandsverwirklichung (innergemeinschaftlicher Erwerb) am 10. November 2026
  Kaufpreis (netto) 3.000 Euro; CO2 200 g/km
  Berechnung Steuersatz: (200 – 51) = 149 / 4 = 37,25% - Höchststeuersatz 30%
  Berechnung NoVA: 3.000 Euro x 30% = 900 Euro
  Malus: (200 – 150) = 50 x 20 Euro = 1.000 Euro
  NoVA gesamt (900 Euro + 1.000 Euro) = 1.900 Euro

  Beispiel 3:
  Motorrad: Tatbestandsverwirklichung (innergemeinschaftlicher Erwerb) am 10. November 2028
  Kaufpreis (netto) 3.000 Euro; CO2 150 g/km
  Berechnung Steuersatz: (150 – 49) = 101 / 4 = 25,25% - gerundet 25%
  Berechnung NoVA: 3.000 Euro x 25% = 750 Euro
  NoVA gesamt 750 Euro

7.2. Personenkraftwagen sowie andere Kraftfahrzeuge, die ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zur 
Personenbeförderung bestimmt sind:
Als	Maßstab	für	die	Besteuerung	bei	Personenkraftwagen	(Klasse	M1)	und	anderen	Kraftfahrzeugen,	die	ihrer	Beschaffenheit	
nach hauptsächlich zur Personenbeförderung bestimmt sind, werden die CO2-Emissionen	nach	WLTP	(Worldwide	harmonized	
Light	vehicles	Test	Procedure)	herangezogen.
Der	für	Pkw	geltende	NoVA-Tarif	ist	in	§	6	Abs.	2	NoVAG	1991	geregelt.	Danach	bestimmt	sich	der	Steuersatz	in	Prozent	nach	
der	folgenden	Formel:
 (CO2-Emissionswert in Gramm je Kilometer minus 94 g) dividiert durch fünf.

Der Höchststeuersatz beträgt 80%.

Die	errechneten	Steuersätze	sind	auf	volle	Prozentsätze	auf-	bzw.	abzurunden.
Hat ein Pkw einen höheren CO2-Ausstoß	als	155	g/km,	erhöht	sich	die	Steuer	für	den	die	Grenze	von	155	g/km	übersteigenden 
CO2-Ausstoß	um	80	Euro	je	Gramm	CO2 pro Kilometer.

  7.2.1. Jährliche Änderungen
  Der CO2-Abzugsbetrag	(94	g)	wird	jährlich	um	den	Wert	3	abgesenkt	(ab	2026:	auf	91	g,	ab	2027:	auf	88	g,	ab	2028:	 
	 	 auf	85	g,	…).

  7.2.2. Abzugsposten
	 	 Die	so	errechnete	Steuer	(=	[Bemessungsgrundlage	x	Steuersatz]	zuzüglich	allfälligem	Malus	[für	den	CO2-Ausstoß	über	 
  155	g/km])	ist	um	einen	Abzugsposten	gemäß	§	6	Abs.	2	NoVAG	1991	zu	vermindern.	Der	Abzugsposten	beträgt	350	Euro.
	 	 Die	Berechnung	kann	zu	keiner	Steuergutschrift	führen.

  7.2.3. Pkw ohne CO2-Emissionswert
	 	 Liegt	 für	 einen	 Pkw	 kein	 CO2-Emissionswert	 vor,	 wird	 der	 CO2-Emissionswert	 ersatzweise	 mit	 dem	 Zweifachen	 der	 
  Nennleistung des Verbrennungsmotors in Kilowatt angenommen.
 CO2-Emissionswert = Nennleistung des Verbrennungsmotors in Kilowatt x 2

	 	 Wird	vom	Antragsteller	der	entsprechende	CO2-Emissionswert	nachgewiesen,	ist	dieser	heranzuziehen.	Dieser	nachge- 
	 	 wiesene	Wert	muss	jedoch	zwingend	den	Vorgaben	des	WLTP-Messverfahrens	entsprechen.

  7.2.4 Beispiele
  Beispiel 1:
  Pkw: Tatbestandsverwirklichung (innergemeinschaftlicher Erwerb) am 10. November 2025 
  Kaufpreis (netto) 10.000 Euro; CO2 180 g/km
  Berechnung Steuersatz: (180 – 94) = 86 / 5 = 17,2% - gerundet 17%
  Berechnung NoVA: 10.000 Euro x 17% = 1.700 Euro
  Malus: (180 – 155) = 25 x 80 Euro = 2.000 Euro
  Abzugsposten: 350 Euro
  NoVA gesamt (1.700 Euro + 2.000 Euro – 350 Euro) = 3.350 Euro

  Beispiel 2:
  Pkw: Tatbestandsverwirklichung (innergemeinschaftlicher Erwerb) am 10. November 2026
  Kaufpreis (netto) 10.000 Euro; CO2 240 g/km
  Berechnung Steuersatz: (240 – 91) = 149 / 5 = 29,80% - gerundet 30%
  Berechnung NoVA: 10.000 Euro x 30% = 3.000 Euro
  Malus: (240 – 155) = 85 x 80 Euro = 6.800 Euro
  Abzugsposten: 350 Euro
  NoVA gesamt (3.000 Euro + 6.800 Euro - 350 Euro) = 9.450 Euro
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  Beispiel 3:
  Pkw: Tatbestandsverwirklichung (innergemeinschaftlicher Erwerb) am 10. November 2027
  Kaufpreis (netto) 10.000 Euro; CO2 220 g/km
  Berechnung Steuersatz: (220 – 88) = 132 / 5 = 26,40% - gerundet 26%
  Berechnung NoVA: 10.000 Euro x 26% = 2.600 Euro
  Malus: (220 – 155) = 65 x 80 Euro = 5.200 Euro
  Abzugsposten: 350 Euro
  NoVA gesamt (3.000 Euro + 5.200 Euro - 350 Euro) = 7.450 Euro

7.3. Wohnmobile:
Für	Wohnmobile	der	Aufbauart	„SA“	kann	der	CO2-Wert	wahlweise	mit	dem	Zweifachen	der	Nennleistung	des	Verbrennungs-
motors	in	Kilowatt	angenommen	werden.	Es	besteht	daher	die	Wahlmöglichkeit	für	die	Berechnung	des	Steuersatzes	entweder 
nach dem CO2-Emissionswert	für	Kraftfahrzeuge	oder	nach	der	Nennleistung	des	Verbrennungsmotors	in	Kilowatt	multipliziert	
mit	 zwei.	 Liegen	 für	 Wohnmobile	 der	 Aufbauart	 „SA“	 keine	 CO2-Emissionswerte	 vor,	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 die	
Wahlmöglichkeit	 ausgeübt	wird.	Der	Mindeststeuersatz	 für	Wohnmobile	 der	 Aufbauart	 „SA“	 beträgt	 bei	Heranziehung	der	
Motorleistung	jedenfalls	zumindest	16%.

8. BERECHNUNG DER NORMVERBRAUCHSABGABE VON 1. JULI 2021 BIS 30. JUNI 2025

 8.1 Motorräder:
	 Als	Maßstab	für	die	Besteuerung	bei	Krafträdern	und	Kraftfahrzeugen	mit	zwei	oder	drei	Rädern	sowie	schweren	vierrädrigen	 
	 Kraftfahrzeugen,	jeweils	mit	einem	Hubraum	von	mehr	als	125	Kubikzentimetern	(Klasse	L3e	bis	L5e	sowie	L7e,	„Motorräder“)	 
 werden die CO2-Emissionen	nach	WMTC	(World	Motorcycle	Test	Cycle)	herangezogen.
	 Der	für	Motorräder	geltende	NoVA-Tarif	ist	in	§	6	Abs.	1	NoVAG	1991	geregelt.	Danach	bestimmt	sich	der	Steuersatz	in	Prozent	 
	 nach	der	folgenden	Formel:

 (CO2-Emissionswert in Gramm je Kilometer minus 55 g) dividiert durch vier.
    Der Höchststeuersatz beträgt 30%.

	 Die	errechneten	Steuersätze	sind	auf	volle	Prozentsätze	auf-	bzw.	abzurunden.
 Hat ein Motorrad einen höheren CO2-Ausstoß	als	150	g/km,	erhöht	sich	die	Steuer	 für	den	die	Grenze	von	150	g/km	über- 
 steigenden CO2-Ausstoß	um	20	Euro	je	Gramm	CO2 pro Kilometer.

  8.1.1. Jährliche Änderungen
	 	 Bei	Motorrädern	wird	der	Wert	55	g	mit	1.	Jänner	2024	um	den	Wert	2	abgesenkt	(ab	2024:	53	g).

  8.1.2. Motorräder ohne CO2-Emissionswert
	 	 Liegt	für	Motorräder	kein	CO2-Emissionswert	vor,	berechnet	sich	der	Steuersatz	in	Prozent	nach	der	folgenden	Formel:

 Steuersatz in % = (Hubraum in cm3 – 100 cm3) x 0,02

	 	 Wird	 vom	Antragsteller	 der	 entsprechende	CO2-Emissionswert	 nachgewiesen,	 ist	 dieser	 heranzuziehen.	Dieser	 nachge- 
	 	 wiesene	Wert	muss	jedoch	zwingend	den	Vorgaben	des	WMTC-Messverfahrens	entsprechen.

  8.1.3. Beispiele
  Beispiel 1:
  Motorrad: Erstzulassung in DE am 15. Dezember 2021; Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2025  
  (RL vom 15. Dezember 2021 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 3.000 Euro; CO2 100 g/km
  Berechnung Steuersatz: (100 – 55) = 45 / 4 = 11,25% - gerundet 11%
  Berechnung NoVA: 3.000 Euro x 11% = 330 Euro
  NoVA gesamt 330 Euro

  Beispiel 2:
  Motorrad: Erstzulassung in DE am 15. Dezember 2023; Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2025 
  (RL vom 15. Dezember 2023 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 3.000 Euro; CO2 200 g/km
  Berechnung Steuersatz: (200 – 55) = 145 / 4 = 36,25% - Höchststeuersatz 30%
  Berechnung NoVA: 3.000 Euro x 30% = 900 Euro
  Malus: (200 – 150) = 50 x 20 Euro = 1.000 Euro - aufgrund von Wertentwickelung/Achtelung (7/8) - 875 Euro
  NoVA gesamt (900 Euro + 875 Euro) = 1.775 Euro

  Beispiel 3:
  Motorrad: Erstzulassung in DE am 15. Dezember 2024; Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2025 
  (RL vom 15. Dezember 2024 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 3.000 Euro; CO2 100 g/km
  Berechnung Steuersatz: (100 – 53) = 47 / 4 = 11,75% - gerundet 12%
  Berechnung NoVA: 3.000 Euro x 12% = 360 Euro
  NoVA gesamt 360 Euro
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 8.2 Personenkraftwagen:
	 Als	Maßstab	 für	die	Besteuerung	bei	Personenkraftwagen	(Klasse	M1)	werden	die	CO2-Emissionen	nach	WLTP	(Worldwide	 
	 harmonized	Light	 vehicles	Test	Procedure)	herangezogen.	Der	 für	Pkw	geltende	NoVA-Tarif	 ist	 in	§	6	Abs.	2	NoVAG	1991	 
	 geregelt.	Danach	bestimmt	sich	der	Steuersatz	in	Prozent	von	1.	Juli	2021	bis	31.	Dezember	2021	nach	der	folgenden	Formel:

 (CO2-Emissionswert in Gramm je Kilometer minus 112 g) dividiert durch fünf.
    Der Höchststeuersatz beträgt 50%.

	 Die	errechneten	Steuersätze	sind	auf	volle	Prozentsätze	auf-	bzw.	abzurunden.
 Hat ein Pkw einen höheren CO2-Ausstoß	als	200	g/km,	erhöht	sich	die	Steuer	für	den	die	Grenze	von	200	g/km	übersteigenden  
 CO2-Ausstoß	um	50	Euro	je	Gramm	CO2 pro Kilometer.

  8.2.1. Jährliche Änderungen
  Beginnend mit 1. Jänner 2022 und letztmalig mit 1. Jänner 2024 werden bei Pkw der CO2-Abzugsposten,	der	Malusgrenz- 
	 	 wert,	 der	 Malusbetrag	 und	 der	 Höchststeuersatz	 wie	 in	 der	 folgenden	 Tabelle	 dargestellt	 abgeändert.	 Die	 jährliche	 
  Absenkung des CO2-Abzugsbetrages	wird	ab	1.	Jänner	2025	mit	dem	Wert	3	fortgesetzt:

ab 1. Juli 2021 ab 1. Jänner 2022 ab 1. Jänner 2023 ab 1. Jänner 2024 ab 1. Jänner 2025
CO2-Abzugsbetrag 112	g/km 107	g/km 102	g/km 97	g/km 94	g/km
Malus-Grenzwert 200	g/km 185	g/km 170	g/km 155	g/km 155	g/km
Malusbetrag 50	Euro 60	Euro 70	Euro 80	Euro 80	Euro
Höchststeuersatz 50% 60% 70% 80% 80%

  8.2.2. Abzugsposten
	 	 Die	so	errechnete	Steuer	(=	[Bemessungsgrundlage	x	Steuersatz]	zuzüglich	allfälligem	Malus)	ist	um	einen	Abzugsposten	 
	 	 gemäß	§	6	Abs.	2	NoVAG	1991	zu	vermindern.	Der	Abzugsposten	beträgt	350	Euro.	Die	Berechnung	kann	zu	keiner	 
	 	 Steuergutschrift	führen.

  8.2.3. Pkw ohne CO2-Emissionswert
	 	 Liegt	für	einen	Pkw	kein	CO2-Emissionswert	vor,	wird	der	CO2-Emissionswert	ersatzweise	mit	dem	Zweifachen	der	Nenn- 
  leistung des Verbrennungsmotors in Kilowatt angenommen.

 CO2-Emissionswert = Nennleistung des Verbrennungsmotors in Kilowatt x 2

	 	 Wird	 vom	 Antragsteller	 der	 entsprechende	 CO2-Emissionswert	 nachgewiesen,	 ist	 dieser	 heranzuziehen.	 Dieser	 nachge- 
	 	 wiesene	Wert	muss	jedoch	zwingend	den	Vorgaben	des	WLTP-Messverfahrens	entsprechen.	

  8.2.4. Beispiele
  Beispiel 1:
  Pkw: Erstzulassung in DE am 15. Dezember 2021; Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2025 
  (RL vom 15. Dezember 2021 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 10.000 Euro; CO2 180 g/km
  Berechnung Steuersatz: (180 – 112) = 68 / 5 = 13,6% - gerundet 14%
  Berechnung NoVA: 10.000 Euro x 14% = 1.400 Euro
  Abzugsposten: 350 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (5/8) - 218,75 Euro
  NoVA gesamt (1.400 Euro – 218,75 Euro) = 1.181,25 Euro

  Beispiel 2:
  Pkw: Erstzulassung in DE am 15. Dezember 2022; Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2025 
  (RL vom 15. Dezember 2022 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 10.000 Euro; CO2 240 g/km
  Berechnung Steuersatz: (240 – 107) = 133 / 5 = 26,60% - gerundet 27%
  Berechnung NoVA: 10.000 Euro x 27% = 2.700 Euro
  Malus: (240 – 185) = 55 x 60 Euro = 3.300 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (6/8) - 2.475 Euro
  Abzugsposten: 350 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (6/8) - 262,50 Euro
  NoVA gesamt (2.700 Euro + 2.475 Euro – 262,50 Euro) = 4.912,50 Euro

  Beispiel 3:
  Pkw: Erstzulassung in DE am 15. März 2025; Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2026 
  (RL vom 15. März 2025 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 10.000 Euro; CO2 240 g/km
  Berechnung Steuersatz: (240 – 94) = 146 / 5 = 29,20% - gerundet 29%
  Berechnung NoVA: 10.000 Euro x 29% = 2.900 Euro
  Malus: (240 – 155) = 85 x 80 Euro = 6.800 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (7/8) - 5.950 Euro
  Abzugsposten: 350 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (7/8) - 306,25 Euro
  NoVA gesamt (2.900 Euro + 5.950 Euro – 306,25 Euro) = 8.543,75 Euro
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 8.3 Leichte Nutzfahrzeuge:
	 Als	Maßstab	für	die	Besteuerung	bei	Kraftfahrzeugen	zur	Güterbeförderung	mit	mindestens	vier	Rädern	und	einer	zulässigen	 
	 Gesamtmasse	 von	 nicht	mehr	 als	 3.500	 kg	 (Klasse	 N1,	 „leichte	 Nutzfahrzeuge“)	 werden	 die	 CO2-Emissionen	 nach	WLTP	 
	 (Worldwide	harmonized	Light	vehicles	Test	Procedure)	herangezogen.
	 Der	für	leichte	Nutzfahrzeuge	geltende	NoVA-Tarif	ist	in	§	6	Abs.	3	NoVAG	1991	geregelt.	Danach	bestimmt	sich	der	Steuersatz	 
	 in	Prozent	von	1.	Juli	2021	bis	31.	Dezember	2021	nach	der	folgenden	Formel:

 (CO2-Emissionswert in Gramm je Kilometer minus 165 g) dividiert durch fünf.
    Der Höchststeuersatz beträgt 50%.

	 Die	errechneten	Steuersätze	sind	auf	volle	Prozentsätze	auf-	bzw.	abzurunden.
 Hat ein leichtes Nutzfahrzeug einen höheren CO2-Ausstoß	als	253	g/km,	erhöht	sich	die	Steuer	für	den	die	Grenze	von	253	g/km  
	 übersteigenden	CO2-Ausstoß	um	50	Euro	je	Gramm	CO2 pro Kilometer.

  8.3.1. Jährliche Änderungen
  Beginnend mit 1. Jänner 2022 und letztmalig mit 1. Jänner 2024 werden bei leichten Nutzfahrzeugen der CO2-Abzugs- 
  posten,	der	Malusgrenzwert,	der	Malusbetrag	und	der	Höchststeuersatz	wie	in	der	folgenden	Tabelle	dargestellt	abgeändert.	 
  Die	jährliche	Absenkung	des	CO2-Abzugsbetrages	wird	ab	1.	Jänner	2025	mit	dem	Wert	3	fortgesetzt:

ab 1. Juli 2021 ab 1. Jänner 2022 ab 1. Jänner 2023 ab 1. Jänner 2024 ab 1. Jänner 2025
CO2-Abzugsbetrag 165	g/km 160	g/km 155	g/km 150	g/km 147	g/km
Malus-Grenzwert 253	g/km 238	g/km 223	g/km 208	g/km 208	g/km
Malusbetrag 50	Euro 60	Euro 70	Euro 80	Euro 80	Euro
Höchststeuersatz 50% 60% 70% 80% 80%

  8.3.2. Abzugsposten
	 	 Die	so	errechnete	Steuer	(=	[Bemessungsgrundlage	x	Steuersatz]	zuzüglich	allfälligem	Malus)	ist	um	einen	Abzugsposten	 
	 	 gemäß	§	6	Abs.	3	NoVAG	1991	zu	vermindern.	Der	Abzugsposten	beträgt	350	Euro.	Die	Berechnung	kann	zu	keiner	 
	 	 Steuergutschrift	führen.

  8.3.3. Leichte Nutzfahrzeuge ohne CO2-Emissionswert
	 	 Werden	für	ein	leichtes	Nutzfahrzeug	die	CO2-Emissionen	nicht	nach	dem	WLTP-Messzyklus,	sondern	ausschließlich	nach	 
	 	 dem	NEFZ-Messzyklus	ermittelt	(auslaufende	Serien),	sind	die	nach	dem	NEFZ-Messzyklus	ermittelten	kombinierten	CO2- 
	 	 Emissionen	maßgeblich.	In	diesen	Fällen	ist	für	die	Ermittlung	der	Steuer	als	CO2-Abzugsbetrag	ein	Wert	von	140	g/km	und	 
	 	 als	Malusgrenzwert	ein	Wert	von	238	g/km	anzunehmen.
	 	 Liegt	für	ein	leichtes	Nutzfahrzeug	kein	CO2-Emissionswert	vor,	wird	der	CO2-Emissionswert	ersatzweise	mit	dem	Zweifachen	 
  der Nennleistung des Verbrennungsmotors in Kilowatt angenommen.

 CO2-Emissionswert = Nennleistung des Verbrennungsmotors in Kilowatt x 2

	 	 Wird	 vom	 Antragsteller	 der	 entsprechende	 CO2-Emissionswert	 nachgewiesen,	 ist	 dieser	 heranzuziehen.	 Dieser	 nachge- 
	 	 wiesene	Wert	muss	jedoch	zwingend	den	Vorgaben	des	WLTP-Messverfahrens	entsprechen.	

  8.3.4. Beispiele
  Beispiel 1:
  Anderes Kfz zur Personenbeförderung (N1): Erstzulassung in DE am 15. Dezember 2021; 
  Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2025 (RL vom 15. Dezember 2021 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 30.000 Euro; CO2 240 g/km
  Berechnung Steuersatz: (240 – 165) = 75 / 5 = 15%
  Berechnung NoVA: 30.000 Euro x 15% = 4.500 Euro
  Abzugsposten: 350 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (5/8) - 218,75 Euro
  NoVA gesamt (4.500 Euro – 218,75 Euro) = 4.281,25 Euro

  Beispiel 2:
  Anderes Kfz zur Personenbeförderung (N1): Erstzulassung in DE am 15. Dezember 2022; 
  Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2025 (RL vom 15. Dezember 2022 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 30.000 Euro; CO2 300 g/km
  Berechnung Steuersatz: (300 – 160) = 140 / 5 = 28%
  Berechnung NoVA: 30.000 Euro x 28% = 8.400 Euro
  Malus: (300 – 238) = 62 x € 60 = 3.720 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (6/8) - 2.790 Euro
  Abzugsposten: 350 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (6/8) - 262,50 Euro
  NoVA gesamt (8.400 Euro + 2.790 Euro – 262,50 Euro) = 10.927,50 Euro

  Beispiel 3:
  Anderes Kfz zur Personenbeförderung (N1): Erstzulassung in DE am 15. Dezember 2024; 
  Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2026 (RL vom 15. Dezember 2024 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 30.000 Euro; CO2 300 g/km
  Berechnung Steuersatz: (300 – 150) = 150 / 5 = 30%
  Berechnung NoVA: 30.000 Euro x 30% = 9.000 Euro
  Malus: (300 – 208) = 92 x 80 Euro = 7.360 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (7/8) - 6.440 Euro
  Abzugsposten: 350 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (7/8) - 306,25 Euro
  NoVA gesamt (9.000 Euro + 6.440 Euro – 306,25 Euro) = 15.133,75 Euro



NoVA 2a, Seite 7, Version vom 01.07.2025

8.4. Wohnmobile
Für	Wohnmobile	der	Aufbauart	„SA“	kann	der	CO2-Wert	wahlweise	mit	dem	Zweifachen	der	Nennleistung	des	Verbrennungs-
motors	in	Kilowatt	angenommen	werden.	Es	besteht	daher	die	Wahlmöglichkeit	für	die	Berechnung	des	Steuersatzes	entweder	
nach dem CO2-Emissionswert	für	Kraftfahrzeuge	oder	nach	der	Nennleistung	des	Verbrennungsmotors	in	Kilowatt	multipliziert	
mit	 zwei.	 Liegen	 für	 Wohnmobile	 der	 Aufbauart	 „SA“	 keine	 CO2-Emissionswerte	 vor,	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 die	
Wahlmöglichkeit	 ausgeübt	wird.	 Der	Mindeststeuersatz	 für	Wohnmobile	 der	 Aufbauart	 „SA“	 beträgt	 bei	 Heranziehung	 der	
Motorleistung	jedenfalls	zumindest	16%.

9. BERECHNUNG DER NORMVERBRAUCHSABGABE VON 1. JÄNNER 2020 BIS 30. JUNI 2021

 9.1 Motorräder:
	 Als	Maßstab	für	die	Besteuerung	bei	Motorrädern	werden	seit	1.	Jänner	2020	anstatt	des	Hubraums	die	CO2-Emissionen	nach	 
	 WMTC	(World	Motorcycle	Test	Cycle)	herangezogen.
	 Der	für	Motorräder	geltende	NoVA-Tarif	ist	in	§	6	Abs.	1	NoVAG	1991	geregelt.	Danach	bestimmt	sich	der	Steuersatz	in	Prozent	 
	 nach	der	folgenden	Formel:
 (CO2-Emissionswert in Gramm je Kilometer minus 55 g) dividiert durch vier.
  Der Höchststeuersatz beträgt 20%.

	 Die	errechneten	Steuersätze	sind	auf	volle	Prozentsätze	auf-	bzw.	abzurunden.
 Hat ein Motorrad einen höheren CO2-Ausstoß	als	150	g/km,	erhöht	sich	die	Steuer	für	den	die	Grenze	von	150	g/km	über- 
 steigenden CO2-Ausstoß	um	20	Euro	je	Gramm	CO2 pro Kilometer..

  9.1.1. Motorräder ohne CO2-Emissionswert:
	 	 Liegt	für	Motorräder	kein	CO2-Emissionswert	vor,	berechnet	sich	der	Steuersatz	in	Prozent	nach	der	folgenden	Formel:

 Steuersatz in % = (Hubraum in cm3 – 100 cm3) x 0,02

	 	 Wird	vom	Antragsteller	der	entsprechende	CO2-Emissionswert	nachgewiesen,	ist	dieser	heranzuziehen.	Dieser	nachge- 
	 	 wiesene	Wert	muss	jedoch	zwingend	den	Vorgaben	des	WMTC-Messverfahrens	entsprechen.

  9.1.2. Beispiele
  Beispiel 1:
  Motorrad: Erstzulassung in DE am 15. Dezember 2020; Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2025 
  (RL vom 15. Dezember 2020 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 3.000 Euro; CO2 100 g/km
  Berechnung Steuersatz: (100 – 55) = 45 / 4 = 11,25% - gerundet 11%
  Berechnung NoVA: 3.000 Euro x 11% = 330 Euro
  NoVA gesamt 330 Euro

  Beispiel 2:
  Motorrad: Erstzulassung in DE am 15. Dezember 2020; Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2025 
  (RL vom 15. Dezember 2020 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 3.000 Euro; CO2 200 g/km
  Berechnung Steuersatz: (200 – 55) = 145 / 4 = 36,25% - Höchststeuersatz 20%
  Berechnung NoVA: 3.000 Euro x 20% = 600 Euro
  Malus: (200 - 150) = 50 x 20 Euro = 1.000 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (4/8) - 500 Euro
  NoVA gesamt 1.000 Euro

 9.2 Personenkraftwagen:
	 Als	Maßstab	für	die	Besteuerung	bei	Pkw	werden	seit	1.	Jänner	2020	die	CO2-Emissionen	nach	WLTP	(Worldwide	harmonized	 
	 Light	vehicles	Test	Procedure)	herangezogen.
	 Der	für	Pkw	geltende	NoVA-Tarif	ist	in	§	6	Abs.	2	NoVAG	1991	geregelt.	Danach	bestimmt	sich	der	Steuersatz	in	Prozent	nach	 
	 der	folgenden	Formel:
	 Von	1.	Jänner	2020	bis	31.	Dezember	2020:

 (CO2-Emissionswert in Gramm je Kilometer minus 115 g) dividiert durch fünf.
    Der Höchststeuersatz beträgt 32%.

	 Ab	1.	Jänner	2021	wurde	der	Wert	115	g	um	den	Wert	3	auf	112	g	abgesenkt.
	 Von	1.	Jänner	2021	bis	30.	Juni	2021:
 (CO2-Emissionswert in Gramm je Kilometer minus 112 g) dividiert durch fünf.
    Der Höchststeuersatz beträgt 32%.

	 Die	errechneten	Steuersätze	sind	auf	volle	Prozentsätze	auf-	bzw.	abzurunden.
 Hat ein Pkw einen höheren CO2-Ausstoß	als	275	g/km,	erhöht	sich	die	Steuer	für	den	die	Grenze	von	275	g/km	übersteigenden  
 CO2-Ausstoß	um	40	Euro	je	Gramm	CO2 pro Kilometer.

  9.2.1. Abzugsposten
	 	 Die	so	errechnete	Steuer	(=	[Bemessungsgrundlage	x	Steuersatz]	zuzüglich	allfälligem	Malus	[für	den	CO2-Ausstoß	über	 
  275	g/km])	ist	um	einen	Abzugsposten	gemäß	§	6	Abs.	2	NoVAG	1991	zu	vermindern.	Der	Abzugsposten	beträgt	350	Euro.
	 	 Die	Berechnung	kann	zu	keiner	Steuergutschrift	führen.
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  9.2.2. Pkw ohne CO2-Emissionswert
	 	 Liegt	 für	 einen	 Pkw	 kein	 CO2-Emissionswert	 vor,	 wird	 der	 CO2-Emissionswert	 ersatzweise	 mit	 dem	 Zweifachen	 der	 
  Nennleistung des Verbrennungsmotors in Kilowatt angenommen.

CO2-Emissionswert = Nennleistung des Verbrennungsmotors in Kilowatt x 2

	 	 Wird	vom	Antragsteller	der	entsprechende	CO2-Emissionswert	nachgewiesen,	ist	dieser	heranzuziehen.	Dieser	nachge- 
	 	 wiesene	Wert	muss	jedoch	zwingend	den	Vorgaben	des	WMTC-Messverfahrens	entsprechen.

  9.2.3. Beispiele
  Beispiel 1:
  Pkw: Erstzulassung in DE am 15. Dezember 2020; Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2025 
  (RL vom 15. Dezember 2020 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 10.000 Euro; CO2 180 g/km
  Berechnung Steuersatz: (180 – 115) = 65 / 5 = 13%
  Berechnung NoVA: 10.000 Euro x 13% = 1.300 Euro
  Abzugsposten: 350 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (4/8) - 175 Euro
  NoVA gesamt (1.300 Euro - 175 Euro) = 1.125 Euro

  Beispiel 2:
  Pkw: Erstzulassung in DE am 15. Dezember 2020; Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2025 
  (RL vom 15. Dezember 2020 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 10.000 Euro; CO2 300 g/km
  Berechnung Steuersatz: (300 – 115) = 185 / 5 = 37% - Höchststeuersatz 32%
  Berechnung NoVA: 10.000 Euro x 32% = 3.200 Euro
  Malus: (300 – 275) = 25 x 40 Euro = 1.000 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (4/8) - 500 Euro
  Abzugsposten: 350 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (4/8) - 175 Euro
  NoVA gesamt (3.200 Euro + 500 Euro - 175 Euro) = 3.525 Euro

  Beispiel 3:
  Pkw: Erstzulassung in DE am 15. Februar 2021; Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2025 
  (RL vom 15. Februar 2021 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 10.000 Euro; CO2 180 g/km
  Berechnung Steuersatz: (180 – 112) = 68 / 5 = 13,6% - gerundet 14%
  Berechnung NoVA: 10.000 Euro x 14% = 1.400 Euro
  Abzugsposten: 350 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (4/8) - 175 Euro
  NoVA gesamt (1.400 Euro - 175 Euro) = 1.225 Euro

 9.4 Wohnmobile
	 Für	Wohnmobile	der	Aufbauart	„SA“	kann	der	CO2-Wert	wahlweise	mit	dem	Zweifachen	der	Nennleistung	des	Verbrennungs- 
	 motors	in	Kilowatt	angenommen	werden.	Es	besteht	daher	die	Wahlmöglichkeit	für	die	Berechnung	des	Steuersatzes	entweder	 
 nach dem CO2-Emissionswert	für	Kraftfahrzeuge	oder	nach	der	Nennleistung	des	Verbrennungsmotors	in	Kilowatt	multipliziert	 
	 mit	 zwei.	 Liegen	 für	 Wohnmobile	 der	 Aufbauart	 „SA“	 keine	 CO2-Emissionswerte	 vor,	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 die	 
	 Wahlmöglichkeit	ausgeübt	wird.	Der	Mindeststeuersatz	für	Wohnmobile	der	Aufbauart	„SA“	beträgt	in	diesen	Fällen	jedenfalls	 
	 zumindest	16%.

10. BERECHNUNG DER NORMVERBRAUCHSABGABE VON 1. MÄRZ 2014 BIS 31. DEZEMBER 2019

 10.1 Motorräder:
 Die Berechnung erfolgt ausschließlich auf Basis des Hubraums in Kubikzentimeter.
	 Der	für	Motorräder	geltende	NoVA-Tarif	ist	in	§	6	Abs.	1	NoVAG	1991	geregelt.	Danach	bestimmt	sich	der	Steuersatz	in	Prozent	 
	 nach	der	folgenden	Formel:

Steuersatz in % = (Hubraum in cm3 – 100 cm3) x 0,02
Der Höchststeuersatz beträgt 20%.

 Die	errechneten	Steuersätze	sind	auf	volle	Prozentsätze	auf-	bzw.	abzurunden.	Bei	einem	Hubraum	von	nicht	mehr	als	 
 125 Kubikzentimeter beträgt der Steuersatz 0%. 

  10.1.1. Beispiele
  Beispiel 1:
  Motorrad: Erstzulassung in DE am 15. Dezember 2018; 
  Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2025 (RL vom 15. Dezember 2018 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 3.000 Euro; Hubraum 900 cm3

  Berechnung Steuersatz: (900 – 100) x 0,02 = 16%
  Berechnung NoVA: 3.000 Euro x 16% = 480 Euro
  NoVA gesamt 480 Euro

  Beispiel 2:
  Motorrad: Erstzulassung in DE am 15. Dezember 2018; 
  Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2025 (RL vom 15. Dezember 2018 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 5.000 Euro; Hubraum 1200 cm3

  Berechnung Steuersatz: (1200 – 100) x 0,02 = 22% - Höchststeuersatz 20%
  Berechnung NoVA: 5.000 Euro x 20% = 1.000 Euro
  NoVA gesamt 1.000 Euro
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 10.2 Personenkraftwagen:
	 Als	Maßstab	 für	 die	 Besteuerung	bei	 Pkw	wurden	 ab	 1.	März	 2014	die	CO2-Emissionen	 anstatt	 des	Treibstoffverbrauches	 
 (Normverbrauch) herangezogen. Die CO2-Emissionen	nach	dem	Neuen	Europäischen	Fahrzyklus	(NEFZ)	sind	maßgeblich.
	 Der	für	Pkw	geltende	NoVA-Tarif	ist	in	§	6	Abs.	2	NoVAG	1991	geregelt.	Danach	bestimmt	sich	der	Steuersatz	in	Prozent	nach	 
	 der	folgenden	Formel:

 (CO2-Emissionswert in Gramm je Kilometer minus 90 g) dividiert durch fünf.
Der Höchststeuersatz beträgt 32%.

	 Die	errechneten	Steuersätze	sind	auf	volle	Prozentsätze	auf-	bzw.	abzurunden.
 Hat ein Pkw einen höheren CO2-Ausstoß	als	250	g/km,	erhöht	sich	die	Steuer	für	den	die	Grenze	von	250	g/km	übersteigenden  
 CO2-Ausstoß	um	20	Euro	je	Gramm	CO2 pro Kilometer.

  10.2.1. Abzugsposten
	 	 Die	so	errechnete	Steuer	(=	[Bemessungsgrundlage	x	Steuersatz]	zuzüglich	allfälligem	Malus	[für	den	CO2-Ausstoß	über	 
	 	 250	g/km])	 ist	um	einen	Abzugsposten	gemäß	§	6	Abs.	3	NoVAG	1991	zu	vermindern,	wenn	kein	Bonus	gemäß	§	6	 
  Abs. 5	NoVAG	1991	(Kraftfahrzeuge	mit	umweltfreundlichem	Antriebsmotor)	anzuwenden	ist.
	 	 Der	Abzugsposten	beträgt	vom	1.	März	2014	bis	zum	31.	Dezember	2014:
	 	 •	 für	Kraftfahrzeuge	mit	Dieselmotor	350	Euro
	 	 •	 für	Kraftfahrzeuge	mit	anderen	Kraftstoffarten	450	Euro.

  Der	Abzugsposten	beträgt	im	Kalenderjahr	2015:
	 	 •	 für	alle	Kraftfahrzeuge	400	Euro	und

  ab	dem	1.	Jänner	2016:
	 	 •	 für	alle	Kraftfahrzeuge	300	Euro.
	 	 Die	Berechnung	kann	zu	keiner	Steuergutschrift	führen

  10.2.2. Pkw ohne CO2-Emissionswert
  Liegt kein CO2-Wert	vor,	gilt	Folgendes:
	 	 •	Liegt	nur	ein	Kraftstoffverbrauch,	aber	kein	CO2-Emissionswert	vor,	dann	gilt	bei	Kraftfahrzeugen	mit	Benzinmotoren	 
	 	 	 oder	mit	Motoren	für	andere	Kraftstoffarten	der	Kraftstoffverbrauch	in	Liter	pro	100	Kilometer	vervielfacht	mit	25,	bei	 
   Kraftfahrzeugen mit Dieselmotoren vervielfacht mit 28 als CO2-Emissionswert.	
	 	 •	Liegt	weder	ein	CO2-Emissionswert	noch	ein	Kraftstoffverbrauchswert	vor,	wird	der	CO2-Emissionswert	mit	dem	Zwei- 
   fachen der Nennleistung des Verbrennungsmotors in Kilowatt angenommen 
	 	 Wird	vom	Antragsteller	der	entsprechende	CO2-Emissionswert	oder	Kraftstoffverbrauchswert	nachgewiesen,	 ist	dieser	 
	 	 Wert	heranzuziehen.

  10.2.3. Bonus für Kraftfahrzeuge mit umweltfreundlichen Antriebsmotoren
	 	 Für	Kraftfahrzeuge	mit	umweltfreundlichem	Antriebsmotor	(Hybridantrieb,	Verwendung	von	Kraftstoff	der	Spezifikation	 
	 	 E	85,	von	Methan	 in	Form	von	Erdgas/Biogas,	Flüssiggas	oder	Wasserstoff)	vermindert	sich	die	Steuerschuld	bis	zum	 
	 	 Ablauf	des	31.	Dezember	2015	um	höchstens	600	Euro,	wobei	die	Berechnung	zu	keiner	Steuergutschrift	führen	kann.

  10.2.4. Beispiele
  Beispiel 1:
  Pkw: Erstzulassung in DE am 15. Dezember 2017; 
  Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2025 (RL vom 15. Dezember 2017 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 10.000 Euro; CO2 160 g/km
  Berechnung Steuersatz: (160 – 90) = 70 / 5 = 14%
  Berechnung NoVA: 10.000 Euro x 14% = 1.400 Euro
  Abzugsposten: 300 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (1/8) - 37,50 Euro
  NoVA gesamt (1.400 Euro - 37,50 Euro) = 1.362,50 Euro

  Beispiel 2:
  Pkw: Erstzulassung in DE am 15. Dezember 2015; 
  Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2025 (RL vom 15. Dezember 2015 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 10.000 Euro; CO2 160 g/km
  Berechnung Steuersatz: (160 – 90) = 70 / 5 = 14%
  Berechnung NoVA: 10.000 Euro x 14% = 1.400 Euro
  Abzugsposten: 400 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (1/8) - 50 Euro
  NoVA gesamt (1.400 Euro - 50 Euro) = 1.350 Euro

  Beispiel 3:
  Pkw: Erstzulassung in DE am 15. Februar 2017; 
  Tatbestandsverwirklichung (Zulassung in Ö) am 10. November 2025 (RL vom 15. Februar 2017 ist heranzuziehen)
  Gemeiner Wert (netto) 10.000 Euro; CO2 260 g/km
  Berechnung Steuersatz: (260 – 90) = 170 / 5 = 34% - Höchststeuersatz 32%
  Berechnung NoVA: 10.000 Euro x 32% = 3.200 Euro
  Malus: (260 – 250) = 10 x 20 Euro = 200 Euro aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (1/8) - 25 Euro 
  Abzugsposten: 300 Euro - aufgrund von Wertentwicklung/Achtelung (1/8) - 37,50 Euro
  NoVA gesamt (3.200 Euro + 25 Euro - 37,50 Euro) = 3.187,50 Euro
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11. BERECHNUNG DER NORMVERBRAUCHSABGABE VOR DEM 1. MÄRZ 2014

 11.1 Motorräder:
 Die Berechnung erfolgt wie unter Punkt 10.1. dargestellt.

 Achtung:	Der	Höchststeuersatz	beträgt	16%.	Zudem	erhöht	sich	die	Steuer	in	jenen	Fällen,	in	denen	die	NoVA	nicht	Teil		 
 der Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer ist, um 20%.

 11.2 Personenkraftwagen:
	 Als	Maßstab	für	die	Besteuerung	bei	Pkw	wurde	der	Kraftstoffverbrauch	nach	dem	MVEG-Zyklus	der	EG-Richtlinie	1980/1268	 
	 idF	der	RL	2004/3/EG	herangezogen.	

	 Der	für	Pkw	geltende	NoVA-Tarif	ist	in	§	6	Abs.	2	NoVAG	1991	geregelt.	Danach	bestimmt	sich	der	Steuersatz	in	Prozent	nach	 
	 der	folgenden	Formel:
 Bei Dieselmotoren - (Kraftstoffverbrauch in Liter – 2 Liter) x 2
 Bei Benzinmotoren und anderen Motoren - (Kraftstoffverbrauch in Liter – 3 Liter) x 2
   Der Höchststeuersatz beträgt 16%.

	 Die	errechneten	Steuersätze	sind	auf	volle	Prozentsätze	auf-	bzw.	abzurunden.
	 Zudem	erhöht	sich	die	Steuer	in	jenen	Fällen,	in	denen	die	NoVA	nicht	Teil	der	Bemessungsgrundlage	der	Umsatzsteuer	ist,	 
	 um	20%.	Im	Zeitraum	vom	1.	Juli	2008	bis	zum	31.	Dezember	2009	gilt	dies	nur	für	den	NoVA-Grundbetrag.	Im	Zeitraum	vom	 
	 1.	Jänner	2010	bis	zum	28.	Februar	2014	gilt	dies	für	den	NoVA-Gesamtbetrag	(Grundbetrag	zuzüglich	Bonus-Malus).

  11.2.1. Bonus
  Bei Kraftfahrzeugen, deren CO2-Ausstoß	geringer	als	120	g/km	ist,	vermindert	sich	die	Steuerschuld	um	300	Euro.
	 	 Für	Kraftfahrzeuge	mit	Benzinantrieb,	deren	Schadstoffgrenze	kleiner/gleich	60	mg/km	NOx	betragen,	vermindert	sich	 
	 	 die	Steuerschuld	um	200	Euro.
	 	 Für	Kraftfahrzeuge	mit	Dieselantrieb,	deren	Schadstoffgrenze	kleiner/gleich	80	mg/km	NOx	und	bei	denen	die	partikel- 
	 	 förmigen	Luftverunreinigungen	(Partikelemission)	kleiner/gleich	0,005	g/km	betragen,	vermindert	sich	die	Steuerschuld	 
	 	 um	200	Euro.
	 	 Für	Kraftfahrzeuge	mit	umweltfreundlichem	Antriebsmotor	(Hybridantrieb;	Verwendung	von	Kraftstoff	der	Spezifikation	 
	 	 E	 85,	 von	 Methan	 in	 Form	 von	 Erdgas/Biogas,	 Flüssiggas	 oder	 Wasserstoff)	 vermindert	 sich	 die	 Steuerschuld	 um	 
	 	 500	Euro.
	 	 Die	Summe	der	Steuerverminderungen	darf	den	Betrag	von	500	Euro	nicht	übersteigen.	Die	Berechnung	kann	zu	keiner	 
	 	 Steuergutschrift	führen.

  11.2.2. Malus
  Für	mit	Dieselmotor	betriebene	Kraftfahrzeuge	bei	denen	die	partikelförmigen	Luftverunreinigungen	mehr	als	0,005	g/km  
	 	 betragen,	erhöht	sich	die	berechnete	Steuer	um	300	Euro.

	 	 Im	Zeitraum	vom	1.	Juli	2008	bis	zum	31.	Dezember	2009	gilt	zudem	Folgendes:
	 	 •	Bei	einem	CO2-Ausstoß	von	mehr	als	180	g/km,	erhöht	sich	die	Steuerschuld	für	den	die	Grenze	von	180	g/km	über- 
   steigenden CO2-Ausstoß	um	25	Euro	je	g/km.

	 	 Im	Zeitraum	vom	1.	Jänner	2010	bis	zum	28.	Februar	2011	gilt	Folgendes:
	 	 •	Bei	einem	CO2-Ausstoß	von	mehr	als	160	g/km,	erhöht	sich	die	Steuerschuld	für	den	die	Grenze	von	160	g/km	über- 
   steigenden CO2-Ausstoß	um	25	Euro	je	g/km.

	 	 Im	Zeitraum	vom	1.	März	2011	bis	zum	31.	Dezember	2012	gilt	Folgendes:
	 	 •	Bei	einem	CO2-Ausstoß	von	mehr	als	160	g/km,	erhöht	sich	die	Steuerschuld	für	den	die	Grenze	von	160	g/km	über- 
   steigenden CO2-Ausstoß	um	25	Euro	je	g/km.
	 	 •	Darüber	hinaus	erhöht	sich	die	Steuerschuld,	bei	einem	CO2-Ausstoß	von	mehr	als	180	g/km,	um	weitere	25	Euro	je	g/km  
   CO2	für	den	die	Grenze	von	180	g/km	übersteigenden	CO2-Ausstoß.
  •	Darüber	hinaus	erhöht	sich	die	Steuerschuld,	bei	einem	CO2-Ausstoß	von	mehr	als	220	g/km,	um	weitere	25	Euro	je	g/km	 
   CO2	für	den	die	Grenze	von	220	g/km	übersteigenden	CO2-Ausstoß.

	 	 Im	Zeitraum	vom	1.	Jänner	2013	bis	zum	28.	Februar	2014	gilt	Folgendes:
	 	 •	Bei	einem	CO2-Ausstoß	von	mehr	als	150	g/km,	erhöht	sich	die	Steuerschuld	für	den	die	Grenze	von	150	g/km	über- 
   steigenden CO2-Ausstoß	um	25	Euro	je	g/km.
  •	Darüber	hinaus	erhöht	sich	die	Steuerschuld,	bei	einem	CO2-Ausstoß	von	mehr	als	170	g/km,	um	weitere	25	Euro	je	g/km	 
   CO2	für	den	die	Grenze	von	170	g/km	übersteigenden	CO2-Ausstoß.
	 	 •	Darüber	hinaus	erhöht	sich	die	Steuerschuld,	bei	einem	CO2-Ausstoß	von	mehr	als	210	g/km,	um	weitere	25	Euro	je	g/km  
   CO2	für	den	die	Grenze	von	210	g/km	übersteigenden	CO2-Ausstoß.
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  11.2.3. Pkw ohne CO2-Emissionswert
  Liegt kein CO2-Wert	vor,	gilt	Folgendes:
	 	 •	Liegt	nur	ein	Kraftstoffverbrauch,	aber	kein	CO2-Emissionswert	vor,	dann	gilt	bei	Kraftfahrzeugen	mit	Benzinmotoren	 
	 	 	 oder	mit	Motoren	für	andere	Kraftstoffarten	der	Kraftstoffverbrauch	in	Liter	pro	100	Kilometer	vervielfacht	mit	25,	bei	 
   Kraftfahrzeugen mit Dieselmotoren vervielfacht mit 28 als CO2-Emissionswert.	
	 	 •	Liegt	weder	ein	CO2-Emissionswert	noch	ein	Kraftstoffverbrauchswert	vor,	wird	der	Kraftstoffverbrauchswert	wie	folgt	 
	 	 	 berechnet:
	 	 	 -	Bei	Benzinmotoren	–	Ein	Zehntel	der	Leistung	in	kW	plus	3
	 	 	 -	Bei	Dieselmotoren	–	Ein	Zehntel	der	Leistung	in	kW	plus	2	
	 	 Wird	vom	Antragsteller	der	entsprechende	CO2-Emissionswert	oder	Kraftstoffverbrauchswert	nachgewiesen,	 ist	dieser	 
	 	 Wert	heranzuziehen.

Erläuterungen zur Fahrzeugeinzelbesteuerung (Erwerbsteuer)
Der	Erwerbsteuer	(Fahrzeugeinzelbesteuerung)	unterliegt	der	entgeltliche	innergemeinschaftliche	Erwerb	eines	neuen	Fahrzeuges	
(motorbetriebenes	Landfahrzeug,	Wasserfahrzeug	oder	Luftfahrzeug)	durch	eine	Person, die nicht Unternehmer bzw. Unter-
nehmerin	ist	(ausgenommen	juristische	Person).
Ein	innergemeinschaftlicher	Erwerb	liegt	vor,	wenn	das	neue	Fahrzeug	bei	einer	Lieferung	(unabhängig	davon,	ob	der	Lieferer	ein	
Unternehmer	oder	eine	Privatperson	ist)	aus	einem	anderen	EU-Mitgliedstaat	in	das	Inland	gelangt.	Dabei	kommt	es	nicht	darauf	
an,	ob	der	Lieferer	oder	der	Abnehmer	das	Fahrzeug	in	das	Inland	befördert	oder	versendet	hat.

Steuerpflichtige Fahrzeuge sind:
	 •	motorbetriebene	Landfahrzeuge	mit	einem	Hubraum	von	mehr	als	48	Kubikzentimetern	oder	einer	Leistung	von	mehr	als	7,2	 
  Kilowatt,
	 •	Wasserfahrzeuge	mit	einer	Länge	von	mehr	als	7,5	Metern,
	 •	Luftfahrzeuge,	deren	Starthöchstmasse	mehr	als	1550	Kilogramm	beträgt.

Als neue Fahrzeuge gelten:
Fahrzeuge,	deren	erste	Inbetriebnahme	im	Zeitpunkt	des	Erwerbs	nicht	mehr	als	drei	Monate	zurückliegt.	Für	motorbetriebene	
Landfahrzeuge beträgt der Zeitraum sechs Monate.
Liegt	die	erste	Inbetriebnahme	mehr	als	drei/sechs	Monate	zurück,	gilt	das	Fahrzeug	auch	als	neu,	wenn	ein
	 •	Landfahrzeug	nicht	mehr	als	6000	Kilometer	zurückgelegt	hat.
	 •	Wasserfahrzeug	nicht	mehr	als	100	Betriebsstunden	auf	dem	Wasser	zurückgelegt	hat.
	 •	Luftfahrzeug nicht länger als 40 Betriebsstunden genutzt worden ist.

So berechnen Sie die Erwerbsteuer selbst
Bemessungsgrundlage	für	den	Erwerb	ist	das	Entgelt.	Entgelt	ist	grundsätzlich	der	in	der	Rechnung	ausgewiesene	Zahlungs-
betrag.
Zur Bemessungsgrundlage gehören aber auch Nebenkosten (z.B. Beförderungskosten oder Provisionen), die Ihnen der Lieferer 
berechnet.	Der	Erklärung	ist	eine	Kopie	der	vom	Lieferer	ausgestellten	Rechnung	anzuschließen.

Steuersatz
Der Steuersatz beträgt grundsätzlich 20% (Normalsteuersatz).
Die Steuer ermäßigt sich auf 19%	für	die	in	den	Gebieten	Jungholz und Mittelberg	bewirkten	Erwerbe.

Rechnungen in fremder Währung
Bei	Ermittlung	der	Bemessungsgrundlage	sind	Beträge	in	anderer	Währung	als	Euro	auf	Euro	nach	dem	am	Tag	des	Erwerbs	
geltenden	Tageskurs	oder	dem	vom	Bundesministerium	für	Finanzen	festgesetzten	Durchschnittskurs	umzurechnen.
Bitte verwenden Sie zur Anmeldung von Wasserfahrzeugen, Luftfahrzeugen und jenen motorbetriebenen Land-
fahrzeugen, die nicht normverbrauchsabgabepflichtig sind (zB Lastkraftwagen), den Vordruck U 10.
Beachten Sie bitte:
Die Berechnung der Normverbrauchsabgabe erfolgt auf Basis jener Daten, die vom Generalimporteur oder von der 
Landesprüfstelle in die Genehmigungsdatenbank eingetragen.


